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RS OGH 1993/12/9 2Ob584/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.12.1993

Norm

ZPO §57

Rechtssatz

Der Beklagte hat im Falle eines Antrages nach § 58 ZPO zu behaupten und - falls die Entscheidung von strittigen

Tatumständen abhängt - zu bescheinigen, daß die Voraussetzung, unter welcher der Ausländer von der

Sicherheitsleistung befreit war, weggefallen ist.
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